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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein selbstklebendes Eti-
kett zur Nachbeschriftung mit einem Beschriftungsfeld
und einem darauf fixierbaren, zumindest teilweise trans-
parenten Schutzlaminat, wobei das Beschriftungsfeld
und das Schutzlaminat auf einem gemeinsamen, zumin-
dest teilweise transparenten Träger angeordnet sind.
[0002] Derartige Etiketten sind etwa aus der DE 197
49 632 C1 oder der DE 100 35 336.3 bekannt.
[0003] Die US 5,279,690 beschreibt ein Etikett mit ei-
ner ersten transparenten Schutzschicht, die in zwei Teile
unterteilt ist. Auf einen Teil der Schutzschicht ist ein Kle-
ber aufgebracht, der wiederum von einer Deckschicht
abgedeckt wird. Dabei hat der Kleber eine größere Bin-
dungswirkung zu der Schutzschicht als zu der Abdeck-
schicht. Der zweite Teil der Trägerschicht ist ebenfalls
mit einem Kleber bedeckt, welcher die Trägerschicht mit
einer Zwischenschicht fest verbindet. Auf diese Zwi-
schenschicht ist mittels eines weiteren Klebers die Be-
schriftungsschicht auf den zweiten Teil der Trägerschicht
aufgebracht. Nach dem Beschriften der Beschriftungs-
schicht wird die Schutzschicht auf dem ersten Teil der
Trägerschicht entfernt und der erste Teil der Träger-
schicht auf den zweiten Teil der Trägerschicht geklappt,
wodurch der erste Teil der Trägerschicht mittels des dar-
auf aufgetragenen Klebers auf die Beschriftungsschicht
geklebt wird. Zur Anwendung des Etiketts wird die Be-
schriftungsschicht mit darauf klebender Schutzschicht
von der Zwischenschicht entfernt, wobei der Kleber an
der Beschriftungsschicht bleibt. Dadurch kann das Eti-
kett bestehend aus Klebeschicht, Beschriftungsschicht,
Klebeschicht, Schutzschicht, auf den gewünschten Ge-
genstand draufgeklebt werden.
[0004] In der GB 2 232 925 ist ein Etikett beschrieben,
welches aus einer Papierschicht und einer wetterfesten
Fixierschicht besteht, die miteinander verklebt sind.
[0005] Die EP 1 065 644 A2 beschreibt eine Material-
bahn, die insbesondere beim Aufbringen von beschrift-
baren Folienstücken oder dergleichen auf zu lackierende
oder anderweitig einzufärbenden Gegenständen behilf-
lich ist. Die Materialbahn verfügt dazu über einen Träger,
ein Folienstück und ein Überdeckungsetikett. Folien-
stück und Überdeckungsetikett sind dies- und jenseits
einer am Träger vorgesehenen Falzlinie angebracht.
Das Überdeckungsetikett dient unter anderem als Lak-
kierschutz und kann nach Beschriften des Folienstücks
durch Umfalzen der Materialbahn längs der Faltlinie auf
dem Folienstück passgenau und ohne aufwendige Ver-
spendungseinrichtungen auf die gewünschte Stelle auf-
gebracht werden.
[0006] Etiketten der eingangs genannten Art dienen
der Beschriftung von Gegenständen an Anwendungsbe-
reichen, die erhöhte Anforderungen an die Beständigkeit
der Beschriftung stellen, etwa durch die Anwesenheit ag-
gressiver Medien oder indem der zu beschriftende Ge-
genstand einer zusätzlichen Schutz- oder Nachbehand-
lung ausgesetzt wird. Unter Beschriftung kann in diesem

Zusammenhang jegliche Art der Kennzeichnung des Ge-
genstandes, insbesondere also auch ein digitales
Schriftbild oder aber ein handschriftlicher Schriftzug ver-
standen werden.
[0007] Zwischenzeitlich sind solche Etiketten vorkon-
fektioniert als Rollenware erhältlich, so dass eine ma-
schinelle Nachbeschriftung in Druckmaschinen, bei-
spielsweise in Thermotransferdruckern, unproblema-
tisch ist, wobei auch kurzfristige Änderungen von Be-
schriftungsaufträgen nicht zu nennenswerter Ausschus-
sproduktion des Konfektionsmaterials führen.
[0008] Die dahingehenden Aufgaben werden von bis-
her bekannten Etiketten befriedigend derart gelöst, dass
das Etikett zweiflügelig ausgestaltet ist und sowohl das
Beschriftungsfeld, als auch das Schutzlaminat in einer
Ebene nebeneinander liegend angeordnet sind und das
Schutzlaminat mittels Umklappen mit dem Beschrif-
tungsfeld zur Deckung gebracht auf diesem durch Kleb-
stoff haftend an einem Gegenstand befestigt werden
kann.
[0009] Die bekannten Etiketten weisen allerdings den
Nachteil auf, dass sie zunächst auf ein teures Trägerma-
terial aufgebracht werden müssen, welches nach der Ap-
plikation des Etiketts übrigbleibt und als Materialüber-
schuß weggeworfen wird, ohne für eine weitere Verwen-
dung zur Verfügung zu stehen. Daneben ist bei der Auf-
bringung der einzelnen unterschiedlichen Materialbah-
nen auf das Trägermaterial ein hoher Aufwand zu trei-
ben. Jede neue Materialbahn muss zunächst wieder auf
dem Träger bzw. der vorherigen Bahn haftend ange-
bracht werden, was ferner bei deren späteren Ablösen
von der Trägerbahn zu zusätzlichen Einschränkungen
der Handhabbarkeit, etwa durch eine unbeabsichtigte
Zerstörung des Laminatgefüges, führen kann.
[0010] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Etikett der eingangs genannten Art hinsichtlich
des Einsatzes und der Verwertbarkeit des aufgewandten
Materials und damit einhergehend hinsichtlich der Ko-
sten sowie im Hinblick auf eine sichere, versagensfreie
Handhabbarkeit zu verbessern.
[0011] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass ein er-
stes Schutzlaminat als Bestandteil des Trägers vorgese-
hen ist und aus diesem entlang einer Perforationslinie
lösbar ausgebildet ist, wobei das Beschriftungsfeld und
das erste Schutzlaminat von der Knicklinie beabstandet
angeordnet sind.
[0012] Erfindungsgemäß stellt sich damit das erste
Schutzläminat nicht mehr als auf das Trägermaterial auf-
gebrachter Bestandteil des Etiketts dar, sondern ist viel-
mehr als Teil des vorzugsweise einschichtigen Trägers
selbst ausgebildet, womit nach dem Lösen aus demsel-
ben lediglich dessen Randbereiche stehenbleiben und
das Laminat dann nach Aufbringen auf das Beschriftung-
feld seine eigentliche Schutzfunktion für dasselbe wahr-
nimmt. Die gleichzeitige Verwendung des ersten Schutz-
laminates als Teil des Trägers trägt also bei uneinge-
schränkter Funktionalität erheblich zur Einsparung an
Material bei. Im gleichen Maße wird darüber hinaus der
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Anteil an Trägermaterial, welcher nach der Applikation
des Etiketts als Ausschuß übrigbleibt, reduziert, mithin
wird im beschriebenen Umfange auch dem Aspekt der
Abfallvermeidung Rechnung getragen.
Anstatt einer durch eine Perforation erzeugten Linie kann
als Linie, entlang derer das Schutzlaminat aus dem Rest
des Trägers gelöst wird, auch eine Schnitt- oder Stanz-
linie mit Haltepunkten angeordnet sein.
[0013] Dabei ist es zunächst vorteilhaft, das erste
Schutzlaminat zur permanenten oder temporären Fixie-
rung auf dem Beschriftungsfeld vorzusehen. Nach der
Aufbringung auf das Beschriftungsfeld wird das erste
Schutzlaminat aus dem Rest des Trägermaterials her-
ausgelöst und verbleibt auf dem Beschriftungsfeld zur
Wahrnehmung seiner Schutzfunktion gegen äußere Ein-
flüsse. Vorstellbar ist hierbei auch eine lediglich tempo-
räre Auslegung des ersten Schutzlaminates, sodass
nach dessen Ablösung lediglich das Beschriftungsfeld
zurückbleibt.
[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Etiketts ist das erste Schutzlaminat zur
temporären Fixierung auf einem zweiten, zwischen die-
sem und dem Beschriftungsfeld angeordneten Schutz-
laminat vorgesehen, wobei dann das zweite Schutzlami-
nat als permanentes oder temporäres Schutzlaminat
ausgebildet ist. In diesem Fall verbleibt das als Bestand-
teil des Trägers ausgebildete erste Schutzlaminat nur
zeitweise auf einem Verbund, der durch das Beschrif-
tungsfeld und das darauf anzuordnende zweite Schutz-
laminat gebildet wird. Nach einer vorgesehenen Nach-
behandlung des Gegenstandes, auf dem das Etikett an-
zubringen war, etwa einer nachträglichen Lackierung,
wird das erste Schutzlaminat von dem erwähnten Ver-
bund abgezogen, wobei durch die abgestufte Haftung
zwischen den beiden Schutzlaminaten bzw. dem zweiten
Schutzlaminat und dem Beschriftungsfeld, auf dem Ge-
genstand das mit dem zweiten Schutzlaminat permanent
versehene Beschriftungsfeld zurückbleibt. In ähnlicher
Weise, wie bei der Ausführungsform mit einem Schutz-
laminat, können in diesem Fall auch beide Schutzlami-
nate zur lediglich temporären Anbringung auf dem Be-
schriftungsfeld vorgesehen sein, etwa dann, wenn meh-
rere Lackiervorgänge bei dem zu beschriftenden Gegen-
stand geplant sind.
[0015] Dabei ist es weiter vorteilhaft, dass das zweite
Schutzlaminat zu beiden Seiten in Klebstoffschichten
eingebettet ist, wobei die zur Aufbringung auf das Be-
schriftungsfeld vorgesehene Klebstoffschicht stärker an
dem zweiten Schutzlaminat haftet als die andere Kleb-
stoffschicht. Die unterschiedliche Haftung der Klebstoff-
schichten kann dabei durch die Verwendung verschie-
dener Klebstoffe, die beispielsweise auch mehrkompo-
nentig sein können, eingestellt werden. Die stärkere Haf-
tung der zur Aufbringung auf das Beschrifungsfeld vor-
gesehenen Klebstoffschicht stellt dabei sicher, dass das
auf dem Beschriftungsfeld fixierte zweite Schutzlaminat
nicht zusammen mit anderen Schichten unbeabsichtigt
wieder abgelöst wird. Anstatt einer vollflächigen Einbet-

tung des zweiten Schutzlaminates in Klebstoffschichten
ist auch ein punkt- oder linienweiser Auftrag von Kleb-
stoffen denkbar.
[0016] Weiter ist es bei einer Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Etiketts von Vorteil, wenn die beiden
Schutzlaminate mittels der zwischen ihnen angeordne-
ten, stärker an dem ersten Schutzlaminat haftenden
Klebstoffschicht temporär miteinander verbunden sind.
Zunächst sind die beiden Laminate vor der Applikation
auf der gleichen Trägerseite übereinanderliegend ange-
ordnet und verbleiben durch die Klebstoffschicht in dieser
Anordnung auch nach der Aufbringung auf das Beschrif-
tungsfeld. So ist sichergestellt, dass durch den Vorgang
des Anbringens auf dem Beschriftungsfeld keine Rela-
tivverschiebung der beiden Schutzlaminate zueinander
auftritt. Beim Abziehen des ersten Schutzlaminates von
dem zweiten, jetzt auf dem Beschriftungsfeld haftenden
Schutzlaminat wird die zwischen den Laminaten ange-
ordnete Klebstoffschicht durch deren geringere Haftung
an dem zweiten Schutzlaminat mit abgezogen. Die Kleb-
kraft der Klebstoffschicht zwischen dem ersten und zwei-
ten Schutzlaminat ist ausserdem geringer als die Kleb-
kraft der Klebstoffschicht zwischen zweitem Schutzlami-
nat und Beschriftungsfeld, so dass beim Abziehen des
ersten Schutzlaminates das zweite nicht mit abgezogen
wird.
[0017] Hierfür ist es ferner vorteilhaft, dass das erste
Schutzlaminat mit einer einstückig angeformten Griffzun-
ge versehen ist. Durch Ergreifen der Griffzunge, die als
Teil des ersten Schutzlaminats ebenfalls Bestandteil des
Trägers war und aus diesem entlang der Perforationslinie
herausgelöst wurde, lässt sich das erste Schutzlaminat
ohne grossen Aufwand und ohne Hilfsmittel von dem an
einem Gegenstand befestigten Beschriftungsfeld mit
dem zweiten Schutzlaminat ablösen. Die Griffzunge ist
also genau wie das erste Schutzlaminat als Trägerbe-
standteil realisiert, so dass ein Hängenbleiben oder Her-
umflattern dieses Teiles, was insbesondere in Druckwer-
ken zu unerwünschten Störungen des Betriebsablaufes
führen könnte, vermieden werden kann. Durch die Ein-
stückigkeit wird darüber hinaus vermieden, dass das er-
ste Schutzlaminat entlang einer Verbindungslinie zur
Griffzunge unerwünscht ein- oder abreissen könnte oder
der definierte Auftrag der Schutzlaminate auf das Be-
schriftungsfeld behindert würde.
[0018] Weiter weist bei einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Etiketts das zur An-
bringung auf dem Beschriftungsfeld vorgesehene per-
manente oder temporäre Schutzlaminat im nicht appli-
zierten Zustand eine lösbare Abdeckung auf. Unabhän-
gig davon, ob das Etikett mit einem oder zwei Schutzla-
minaten ausgebildet ist, ist die Abdeckung mittels einer
Klebstoffschicht auf derjenigen Fläche angeordnet, die
nach Applikation des oder der Schutzlaminate auf dem
Beschriftungsfeld zu liegen kommt. Die Abdeckung dient
dem Schutz derjenigen Klebstoffschicht, mit der das La-
minat bei Anbringung auf dem Beschriftungsfeld haften
soll und kann ohne Schwierigkeiten aus ganz unter-
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schiedlichen, für ihren Einsatzzweck geeigneten Mate-
rialien, etwa Folien oder aber auch Papier, hergestellt
sein. Damit diese Abdeckung besonders einfach von der
sie auf dem permanenten Schutzlaminat festhaltenden
Klebstoffschicht gelöst werden kann, ist sie vorzugswei-
se silikonisiert ausgebildet.
[0019] Einer wünschenswerten Materialersparnis und
Verminderung der Herstellungskosten wird in vorteilhaf-
ter Weise dadurch Rechnung getragen, dass beim Lösen
des ersten Schutzlaminates aus dem Träger
ausschließlich Trägermaterial in Randbereichen des
Trägers überbleibt. Es ist also insbesondere kein weite-
res Material zur Stützung des ersten Schutzlaminates
innerhalb des Trägers notwendig. Dieser wird in geän-
derter Funktion mit der vollständigen Kontur des Schutz-
laminates weiterverwendet, während nur die Randberei-
che des Trägers als Ausschuß zurückbleiben.
[0020] In diesem Zusammenhang ist das erste Schutz-
laminat bevorzugt entlang einer Perforationslinie durch
Haltepunkte mit dem Trägermaterial verbunden. Durch
das Herauslösen des ersten Schutzlaminates aus dem
Rest des Trägerverbundes wird das Laminat von diesen
Haltepunkten, die beispielsweise durch Perforieren, Ein-
stanzen oder Schneiden der Kontur des Schutzlaminates
entstehen, gelöst, der Innenbereich der Perforationslinie
von den Randbereichen des Trägers getrennt. Geschieht
die Konturgebung für das Laminat mittels einer Mikro-
perforation, so ist das erste Schutzlaminat an einer Reihe
besonders feiner Mikropunkte entlang der Perforations-
linie mit dem weiteren Trägermaterial verbunden und auf
sehr einfache und gefügeschonende Art von diesem lös-
bar.
[0021] Weiterhin ist der Träger des erfindungsgemä-
ßen Etiketts entlang einer Knicklinie derart faltbar vorge-
sehen, dass zwei identische, auf unterschiedlichen Sei-
ten des Trägers angeordnete Konturen mit ihren Rand-
linien fluchtend zur Überdeckung bringbar sind. Eine ent-
sprechende Anordnung der Knicklinie sorgt also dafür,
dass beispielsweise das erste Schutzlaminat durch ein-
faches Falten in einer Weise mit dem Beschriftungsfeld
zur Deckung gebracht werden kann. Ferner kann es bei
dem Etikett aber auch zweckmäßig sein, die Konturen
des Beschriftungsfeldes 4 und des oder der Laminate 6,
28 unterschiedlich auszubilden. Diese sind dann so vor-
gesehen, dass das Beschriftungsfeld nur teilweise oder
auch überstehend abgedeckt ist. Daneben sind auch an-
dere Anordnungen der Knicklinie denkbar, so dass je
nach Wunsch in unterschiedlichen Faltungen teilweise
oder vollständige Überdeckungen von auf unterschied-
lichen Trägerseiten angeordneten Abschnitten vorstell-
bar sind.
[0022] Dabei besonders bevorzugt ist die symmetri-
sche Anordnung des Beschriftungsfeldes und des ersten
Schutzlaminates oder der beiden Schutzlaminate bezüg-
lich dieser Knickinie, da dies die Faltung entlang der
Knicklinie, insbesondere für den Fall, dass das Schutz-
laminat das Beschriftungsfeld vollständig überdecken
soll, besonders einfach handhabbar und schnell durch-

führbar macht. Es ist auch leicht ersichtlich, dass eine
derartige Anordnung die Verwendung weiterer Hilfsmittel
zur Ausrichtung des Laminats beim Überdecken des Be-
schriftungsfeldes überflüssig macht.
[0023] Ebenfalls der einfacheren Handhabbarkeit
dient eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Etiketts, bei der der Träger auf der Seite, auf der
das Beschriftungsfeld angeordnet ist, eine silikonisierte
Oberfläche aufweist. Durch die Silikonisierung dieser
Oberfläche ist das Beschriftungsfeld von seiner Träger-
seite besonders einfach und schonend ablösbar und
kann dann auf den gewünschten Gegenstand aufge-
bracht werden. Die Oberfläche kann allerdings auch mit
anderen Arten von Trennmitteln versehen sein, die die
Ablösbarkeit des Beschriftungsfeldes vereinfachen.
[0024] Die Erfindung wird nachstehend anhand zweier
in den Zeichnungen dargestellter Ausführungbeispiele
näher erläutert.
[0025] Es zeigen:

Fig.1 eine Draufsicht auf den Abschnitt eines bahn-
förmigen Trägers 8 mit ein- bzw. aufgebrachten
Bestandteilen der erfindungsgemäßen Etiket-
ten 2,

Fig.2 einen Schnitt durch den Träger 8 mit Etikett 2
aus Fig.1 entlang der Linie II-II,

Fig.3 eine Schnittdarstellung des Trägers eines zwei-
ten Ausführungsbeispiels mit nur einem
Schutzlaminat 6,

Fig.4 eine Schnittdarstellung des Trägers aus Fig.2
mit abgelöster Abdeckung 34,

Fig.5 eine Schnittdarstellung des Trägers aus Fig.4,
der entlang der Knicklinie 38 in Pfeilrichtung ge-
faltet wurde,

Fig. 6 eine Schnittdarstellung des Trägers aus Fig.5,
bei dem die Randbereiche 16 des Trägers 8
von dem Schutzlaminat 6 in Pfeilrichtung abge-
löst wurden,

Fig. 7 eine Schnittdarstellung des Trägers aus Fig.6,
bei dem der Verbund des Beschriftungsfeldes
4 mit den Schutzlaminaten 6, 28 von der Seite
8a des Trägers 8 mit silikonisierter Oberfläche
in Pfeilrichtung gelöst wurde und

Fig. 8 eine Schnittdarstellung des Trägers aus Fig.7,
bei der das Beschriftungsfeld 4 mit den Schutz-
laminaten 6, 28 auf der Oberfläche eines Ge-
genstandes appliziert sind und das Schutzla-
minat 6 mit der Klebstoffschicht 30 von dem
Beschriftungsfeld 4 mit dem Schutzlaminat 28
in Pfeilrichtung gelöst wird.
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[0026] Den Fig. 1 und 2 zu entnehmen ist ein Etikett
2, welches gemäß der Erfindung zur Nachbeschriftung
mit einem Beschriftungsfeld 4 und dem darauf fixierba-
ren, zumindest teilweise transparenten Schutzlaminat 6
zunächst auf einem zumindest teilweise transparenten
Träger 8 gemeinsam angeordnet ist.
[0027] Der Träger 8 ist dabei mit seinen Seiten 8a und
8b bahnenförmig ausgebildet und zum Knicken entlang
einer Knicklinie 38 in Richtung auf die dem Betrachter
zugewandte Seite hin vorgesehen. Während auf der Sei-
te 8a des Trägers 8 das Beschriftungsfeld 4 in Form der
Folie 24 erkennbar ist, sind die auf der Seite 8b des Trä-
gers angeordneten Schutzlaminate 6, 28 des Ausfüh-
rungsbeispiels in der Figur 1 nicht sichtbar, da sie durch
die auf ihnen angeordnete Abdeckung 34 verdeckt wer-
den. Weiter ist die auf der Oberfläche der Seite 8a auf-
gebrachte Silikonisierung 20 durch eine Schraffur dieser
Seite kenntlich gemacht.
[0028] Das in Fig. 1 nicht sichtbare erste Schutzlami-
nat 6 ist dabei im Innenbereich 10 einer Perforationslinie
12 in den Träger 8 als Bestandteil desselben eingelas-
sen. Zusammen mit den notwendigen Klebstoffschichten
30, 32 ist das zweite Schutzlaminat 28 auf dem ersten
Schutzlaminat 6, in Fig. 1 von der Abdeckung 34 ver-
deckt, angeordnet. Entlang der Perforationslinie 12 wird
das erste Schutzlaminat 6 durch die in einem Mikroper-
forationsvorgang erzeugten Haltepunkte 36, die in Fig.1
in einem Bereich der Perforationslinie 12 angedeutet
sind, an dem Rest des Trägermaterials der Seite 8b ge-
halten.
[0029] Ferner läßt sich in den Fig. 1 und 2 die Anfor-
mung einer Griffzunge 40 im Randbereich des ersten
Schutzlaminates 6 erkennen, die dort entlang der Perfo-
rationslinie 12a angeordnet ist. Deren direkte Sichtbar-
keit wird in Fig. 1 erneut durch ein dem Betrachter zuge-
wandtes, der Griffzunge von der Kontur her entsprechen-
des Stück der Abdeckung 34a verhindert. Da die Kon-
turgebung der Laminate, Klebstoffschichten und der Ab-
deckung erst nach dem Übereinanderliegen und der ent-
sprechenden Fixierung aller zunächst bahnförmig vorlie-
gender Materialien erfolgt, ist für diesen Vorgang ledig-
lich ein Arbeitsschritt erforderlich. Dieser kann jedoch
auch in mehrere Schritte untergliedert werden, etwa
wenn spezielle Anforderungen an die Konturgebung auf-
treten. Nachfolgend kann das nicht benötigte Material
der Schichten im Prozess der sog. Entgitterung auch ge-
meinsam von dem Träger 8 entfernt werden, so dass auf
den Randbereichen 16 des Trägers 8 auf der Seite 8b
kein Mterial mehr übersteht.
[0030] Darüber hinaus sind weitere Perforationslinien
14 auf dem Träger 8 in Längs- und/oder Querrichtung zu
Trennung einzelner oder mehrerer Etiketten 2 aus dem
fortlaufenden Träger 8 vorgesehen. Die auf solche Art
und Weise zu Rollenware konfektionierbaren Etiketten
sind selbstverständlich nicht auf eine Bahn beschränkt,
die Rollen können auch in ihrer Quererstrekkung Etiket-
ten 2 mehrfach nebeinander angeordnet aufweisen wo-
durch ein größeres Aufkommen in der Nachbeschriftung

gleichzeitig bearbeitet werden könnte.
[0031] Dem in Fig. 2 dargestellten Schnitt entlang der
Linie II-II ist zunächst weiter zu entnehmen, dass der
Träger 8 auf seiner dem in Fig. 1 dem Betrachter zuge-
wandten Oberfläche auf der mit dem Beschriftungsfeld
4 versehenen Seite 8a vollflächig eine Silikonschicht 20
aufweist. Diese stellt eine bevorzugte Art einer Trenn-
schicht dar, die das Lösen einzelner verwendter Schich-
ten voneinenander erleichtern soll, ist aber nur als eine
von mehreren vorstellbaren Möglichkeiten, diese Funk-
tionalität zu gewährleisten, zu verstehen.
[0032] Ferner ist aus der Fig. 2 ersichtlich, dass so-
dann auf der Seite 8a des Trägers 8 nach einer Kleb-
stoffschicht 22 eine Folie 24 aufgebracht ist, die etwa
aus Polyester, PVC, Acetat oder einem anderen geeig-
neten Material oder Materialverbund verschiedener Ma-
terialien bestehen kann. Darüber hinaus ist die Folie auch
eingefärbt, mit metallisierenden oder sonstigen opti-
schen Effekten versehen vorstellbar und bildet das in den
Figuren auf der Seite 8a des Trägers 8 dargestellte Be-
schriftungsfeld 4. Durch die Art der Anordnung des Be-
schriftungsfeldes auf dem Trägermaterial ist dieses, wie
dargestellt, in einfacher Weise jeglicher Art von manuel-
len oder maschinellen Beschriftungsverfahren zugäng-
lich.
[0033] Auf der Seite 8b des Trägers 8 ist, ebenfalls in
der Fig. 2 erkennbar, innerhalb der Randbereiche 16 des
Trägers 8 das erste Schutzlaminat 6 als Bestandteil des
Trägers 8 angeordnet. Von diesem ausgehend folgt in
Knickrichtung zunächst eine Klebstoffschicht 30, dann
das zweite Schutzlaminat 28, erneut eine Klebstoff-
schicht 32, auf der die aus einer Folie oder einem Papier
vorgesehene Abdeckung 34, 34a angeordnet ist. Eben-
falls ersichtlich aus der Fig. 2 sind die zu den einzelnen
Schichten gehörigen Abschnitte, die aus der Konturge-
bung der an dem ersten Schutzlaminat 6 angeformten
Griffzunge 40 mit dem dieser zugoerdneten Abdek-
kungsteil 34a resultieren.
[0034] In der Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Etiketts dargestellt. Hier weist
die Seite 8b des Trägers 8 lediglich ein erstes Schutzla-
minat 6 auf, welches erneut Bestandteil des Trägers 8
ist. Folglich ist auf dem Schutzlaminat 6 nach der Kleb-
stoffschicht 30 sofort die Abdekkung 34 angeordnet. Da
bei dieser Ausführungsform das erste Schutzlaminat 6
nach der Applikation des Etiketts zum permanten Ver-
bleib auf dem Beschriftungsfeld vogesehen ist, ist an die-
sem ersten Schutzlaminat 6 keine Griffzunge 40 vorge-
sehen, wodurch auch die den anderen Schichten zuge-
ordneten entsprechenden Abschnitte nicht vorhanden
sind. Die Ausführungsform in Fig. 3 ist insoweit als eine
vereinfachte Version der Ausführungsform aus Fig. 2 an-
zusehen.
[0035] Anhand der Fig. 4 bis 8 soll die Applikation eines
erfindungsgemäßen Etiketts 2 auf einem gewünschten
Gegenstand zum besseren Verständnis genauer erläu-
tert werden, wobei hier wieder von der Ausführungsform
in Fig. 2 ausgegangen wird.
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[0036] Von einem Etikett 2 der in Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsform wird, wie in Fig. 4 zu sehen, bei dessen
Verwendung zunächst die Abdeckung 34 von der Seite
8b des Trägers 8 in Pfeilrichtung abgezogen und entfernt,
wodurch die darunter liegende, stärker an dem zweiten
Schutzlaminat 28 haftende Klebstoffschicht 32 freigelegt
wird. Der der Griffzunge 40 zugeordnete Abdeckungsteil
34a verbleibt dabei an der Griffzunge 40.
[0037] Danach werden die beiden Seiten 8a, 8b des
Trägers 8 , wie aus Fig. 5 ersichtlich, derart entlang der
Knicklinie 38 in Pfeilrichtung eingeklappt, dass die Kleb-
stoffschicht 32 auf dem Beschriftungsfeld 4 in gewünsch-
ter Weise zu liegen kommt, sich mit dem Material, aus
dem dasselbe gebildet wird, verbindet und auf diesem
verbleibt. Die vorherige symmetrische Anordnung der
zur Überdeckung zu bringenden Teile des Etiketts 2 auf
dem Träger 8 vereinfacht diesen Vorgang erheblich, da
keine zusätzlichen Hilfsmittel zu Ausrichtung dieser Teile
vorgesehen werden müssen.
[0038] Aus der Fig. 6 ist entnehmbar, wie danach unter
Verbleib der Schutzlaminate 6, 28 und Klebstoffschich-
ten 30, 32 auf dem Beschriftungsfeld 4 entlang der Per-
forationslinie 12 die Randbereiche 16 der Seite 8b des
Trägers 8 von dem ersten Schutzlaminat 6 in Pfeilrich-
tung gelöst und entfernt werden können. Der auf der Sei-
te 8a des Trägers 8 entstandene Verbund aus Klebstoff-
schichten 22, 30 ,32 , Beschriftungsfeld 4 und Schutzla-
minaten 6, 28, läßt sich, wie in Fig. 7 zu sehen, einfach
von dieser Seite 8a abheben. Dazu kann die Seite 8a mit
der darauf angeordneten Silikonschicht 20 etwa in Pfeil-
richtung von diesem Verbund abgezogen werden.
[0039] In der Fig. 8 ist der eben erwähnte Verbund
nach Anbringung auf einer gewünschten Oberfläche ei-
nes Gegenstandes zu sehen. Direkt auf dieser Oberflä-
che ist, verbunden durch die Klebstoffschicht 22, die Fo-
lie 24 in Form des Beschriftungsfeldes 4 angeordnet, in
Richtung von der Gegenstandsoberfläche aus folgen
darauf die Klebstoffschicht 32, das zweite Schutzlaminat
28, die Klebstoffschicht 30 sowie das erste Schutzlami-
nat 6. In Pfeilrichtung lassen sich jetzt das erste Schutz-
laminat 6 mit der daran haften bleibenden Klebstoff-
schicht 30 von dem auf der Gegenstandsoberfläche ver-
bleibenden Restverbund aus Klebstoffschicht 22, Be-
schriftungsfeld 4, Klebstoffschicht 32 und zweitem
Schutzlaminat 28 durch Ergreifen der Griffzunge 40 ab-
ziehen. Hiermit verbleibt das geschützte Etikett 2 auf dem
Gegenstand. Dieses Ablösen des ersten Schutzlaminats
geschieht vorzugsweise nach einem Lackierprozess, um
das mit dem zweiten Schutzlaminat geschützte Beschrif-
tungsfeld 4 wieder sichtbar zu machen.
[0040] Alternativ kann der in den Fig. 6 bis 8 darge-
stellte Ablöseund Anbringungsvorgang auch in einer an-
deren Reihenfolge durchgeführt werden. Ausgehend von
der Fig. 6, in der die beiden Seiten 8a, 8b des Trägers 8
übereinandergeklappt vorliegen, wird in diesem Fall zu-
nächst die Seite 8a des Trägers 8 von diesem Verbund
gelöst und dabei die zur Haftung auf dem dafür vorge-
sehenen Gegenstand bestimmte Klebstoffschicht 22 frei-

gelegt. Erst nach der Anbringung auf dem Gegenstand
wird der Verbund dann aus der Seite 8b des Trägers 8
entgittert. Durch geschicktes Ergreifen des Etiketts kann
bei dieser Anbringungsvariante die Seite 8a des Trägers
8, wenn sie vom Rest des Verbundes noch nicht voll-
ständig abgelöst ist, als Positionierhilfe für das Etikett
eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0041]

2 Etikett
4 Beschriftungsfeld
6 Schutzlaminat
8 Träger
8a Seite des Trägers mit dem Beschriftungsfeld
8b Seite des Trägers mit dem Schutzlaminat
10 Innenbereich
12 Perforationslinie
12a Perforationslinie zwischen Laminat- und Griff-

zungenkontur
14 Perforationslinien zwischen Etiketten
16 Randbereiche (des Trägers)
20 Silikonschicht
22 Klebstoffschicht
24 Folie
28 zweites Schutzlaminat
30 Klebstoffschicht
32 Klebstoffschicht
34 Abdeckung
34a Abdeckung im Bereich der Griffzunge
36 Haltepunkte
38 Knicklinie
40 Griffzunge

Patentansprüche

1. Selbstklebendes Etikett (2) zur Nachbeschriftung mit
einem Beschriftungsfeld (4) und einem darauf fixier-
baren, zumindest teilweise transparenten Schutzla-
minat (6),
wobei das Beschriftungsfeld (4) und das Schutzla-
minat (6) auf einem gemeinsamen, mindestens teil-
weise transparenten Träger (8) angeordnet sind,
wobei der Träger (8) des erfindungsgemäßen Eti-
ketts (2) entlang einer Knicklinie (38) faltbar ist, und
wobei ein erstes Schutzlaminat (6) als Bestandteil
des Trägers (8) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Beschriftungsfeld (4) und das erste Schutzlami-
nat (6) von der Knicklinie (38) beabstandet angeord-
net sind und wobei das erste Schutzlaminat (6) aus
dem Träger (8) entlang einer Perforationslinie (12)
lösbar ist.

2. Etikett (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
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net, dass das erste Schutzlaminat (6) permanent
oder temporär auf dem Beschriftungsfeld (4) fixier-
bar ist.

3. Etikett (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Schutzlaminat (6) temporär auf
einem zweiten, zwischen dem ersten Schutzlaminat
(6) und dem Beschriftungsfeld (4) angeordneten
Schutzlaminat (28) fixierbar ist und dass das zweite
Schutzlaminat (28) permanent oder temporär auf
dem Beschriftungsfeld (4) fixierbar ist.

4. Etikett (2) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Schutzlaminat (28) zu beiden
Seiten in Klebstoffschichten (30, 32) eingebettet ist,
wobei die zur Aufbringung auf das Beschriftungsfeld
(4) vorgesehene Klebstoffschicht (32) stärker an
dem zweiten Schutzlaminat (28) haftet als die ande-
re Klebstoffschicht (30).

5. Etikett (2) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Schutzlaminate (6,
28) mittels der zwischen ihnen angeordneten, stär-
ker an dem ersten Schutzlaminat (6) haftenden Kleb-
stoffschicht (30) temporär miteinander verbunden
sind.

6. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass
das erste Schutzlaminat (6) mit einer einstückig an-
geformten Griffzunge (40) versehen ist.

7. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass
das zur Anbringung auf dem Beschriftungsfeld (4)
vorgesehene permanente oder temporäre Schutz-
laminat (6, 28) im nicht applizierten Zustand eine lös-
bare Abdekkung (34) aufweist.

8. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass
beim Lösen des ersten Schutzlaminats (6) aus dem
Träger (8) ausschließlich Trägermaterial in Randbe-
reichen (16) des Trägers (8) überbleibt.

9. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass
das erste Schutzlaminat (6) entlang einer Perforati-
onslinie (12) durch Haltepunkte (36) mit dem Trä-
germaterial verbunden ist.

10. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Träger (8) entlang einer Knicklinie (38) derart
faltbar ist, dass zwei identische, auf unterschiedli-
chen Seiten (8a, 8b) des Trägers (8) angeordnete
Konturen mit ihren Randlinien fluchtend zur Über-
deckung bringbar sind.

11. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Konturen des Beschriftungsfeldes (4) und des
oder der Laminate (6, 28) unterschiedlich ausgebil-
det sein können.

12. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass
das Beschriftungsfeld (4) und das erste Schutzlami-
nat (6) oder die Schutzlaminate (6, 28) bezüglich der
Knicklinie (38) symmetrisch angeordnet sind.

13. Etikett (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Träger (8) auf der Seite (8a), auf der das Be-
schriftungsfeld (4) angeordnet ist, eine silikonisierte
Oberfläche aufweist.

Claims

1. Self-adhesive label (2) for subsequent inscription
with an inscription field (4) and a protection laminate
(6) which can be fixed thereto and which is at least
partially transparent,
the inscription field (4) and the protection laminate
(6) being arranged on a common, at least partially
transparent carrier (8),
the carrier (8) of the label (2) according to the inven-
tion being able to be folded along a folding line (38),
and
a first protection laminate (6) being provided as an
integral component of the carrier (8),
characterised in that
the inscription field (4) and the first protection lami-
nate (6) are arranged with spacing from the folding
line (38) and the first protection laminate (6) being
able to be separated from the carrier (8) along a per-
foration line (12).

2. Label (2) according to claim 1, characterised in that
the first protection laminate (6) can be permanently
or temporarily fixed to the inscription field (4).

3. Label (2) according to claim 1, characterised in that
the first protection laminate (6) can be temporarily
fixed to a second protection laminate (28) which is
arranged between the first protection laminate (6)
and the inscription field (4) and in that the second
protection laminate (28) can be permanently or tem-
porarily fixed to the inscription field (4).

4. Label (2) according to claim 3, characterised in that
the second protection laminate (28) is embedded at
both sides in adhesive layers (30, 32), the adhesive
layer (32) provided for being fitted to the inscription
field (4) bonding more powerfully to the second pro-
tection laminate (28) than the other adhesive layer
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(30).

5. Label (2) according to claim 3 or claim 4,
characterised in that the two protection laminates
(6, 28) are temporarily connected to each other by
means of the adhesive layer (30) which is arranged
between them and which bonds more powerfully to
the first protection laminate (6).

6. Label (2) according to any one of claims 3 to 5,
characterised in that
the first protection laminate (6) is provided with an
integrally formed gripping tongue (40).

7. Label (2) according to any one of claims 1 to 6,
characterised in that
the permanent or temporary protection laminate (6,
28) which is provided for being fitted to the inscription
field (4) has a removable covering (34) in the non-
applied state.

8. Label (2) according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that,
when the first protection laminate (6) is removed from
the carrier (8), carrier material remains only in the
edge regions (16) of the carrier (8).

9. Label (2) according to any one of claims 1 to 8,
characterised in that
the first protection laminate (6) is connected to the
carrier material along a perforation line (12) by
means of retention points (36).

10. Label (2) according to any one of claims 1 to 9,
characterised in that
the carrier (8) can be folded along a folding line (38)
in such a manner that two identical contours which
are arranged at different sides (8a, 8b) of the carrier
(8) can be caused to overlap in a flush manner with
the edge lines thereof.

11. Label (2) according to any one of claims 1 to 10,
characterised in that
the contours of the inscription field (4) and the lam-
inate(s) (6, 28) may be formed differently.

12. Label (2) according to any one of claims 1 to 11,
characterised in that
the inscription field (4) and the first protection lami-
nate (6) or the protection laminates (6, 28) are ar-
ranged symmetrically relative to the folding line (38).

13. Label (2) according to any one of claims 1 to 12,
characterised in that
the carrier (8), at the side (8a) on which the inscription
field (4) is arranged, has a silicone-treated surface.

Revendications

1. Étiquette autocollante (2) pour un marquage ulté-
rieur, comportant une zone de marquage (4) et une
pellicule protectrice (6) au moins partiellement trans-
parente, à fixer sur cette dernière,
la zone de marquage (4) et la pellicule protectrice
(6) étant disposées sur un support (8) commun au
moins partiellement transparent,
le support (8) de l’étiquette (2) selon l’invention pou-
vant être plié le long d’une ligne de pliage (38), et
une première pellicule protectrice (6) étant prévue
comme partie intégrante du support (8),
caractérisée en ce que
la zone de marquage (4) et la première pellicule pro-
tectrice (6) sont disposées à distance de la ligne de
pliage (38), et la première pellicule protectrice (6)
pouvant être détachée hors du support (8) le long
d’une ligne de perforation (12).

2. Étiquette (2) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la première pellicule protectrice (6) peut
être fixée de façon permanente ou temporaire sur la
zone de marquage (4).

3. Étiquette (2) selon la revendication 1, caractérisée
en ce que la première pellicule protectrice (6) peut
être fixée de façon temporaire sur une deuxième pel-
licule protectrice (28) disposée entre la première pel-
licule protectrice (6) et la zone de marquage (4), et
en ce que la deuxième pellicule protectrice (28) peut
être fixée de façon permanente ou temporaire sur la
zone de marquage (4).

4. Étiquette (2) selon la revendication 3, caractérisée
en ce que la deuxième pellicule protectrice (28) est
enrobée sur les deux faces dans des couches d’ad-
hésif (30, 32), la couche d’adhésif (32), prévue pour
être appliquée sur la zone de marquage (4), adhé-
rant sur la deuxième pellicule protectrice (28) plus
fortement que l’autre couche d’adhésif (30).

5. Étiquette (2) selon la revendication 3 ou 4, caracté-
risée en ce que les deux pellicules protectrices (6,
28) sont reliées temporairement l’une à l’autre au
moyen de la couche d’adhésif (30), disposée entre
celles-ci et adhérant plus fortement sur la première
pellicule protectrice (6).

6. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 3 à 5, caractérisée en ce que la première pel-
licule protectrice (6) est munie d’une languette de
préhension (40) formée d’un seul tenant contre celle-
ci.

7. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que la pellicule pro-
tectrice (6, 28) permanente ou temporaire, prévue
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pour être appliquée sur la zone de marquage (4),
comporte, à l’état non appliqué, une protection (34)
amovible.

8. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisée en ce que lors de la sé-
paration de la première pellicule protectrice (6) hors
du support (8), le matériau du support subsiste ex-
clusivement dans les zones de bordure (16) du sup-
port (8).

9. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que la première pel-
licule protectrice (6) est reliée au matériau du support
par des points de fixation (36) le long d’une ligne de
perforation (12).

10. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisée en ce que le support (8)
peut être plié le long d’une ligne de pliage (38), de
telle sorte que deux contours identiques, disposés
sur des faces (8a, 8b) différentes du support (8), peu-
vent être amenés avec leurs lignes de bordure en
alignement en vue du recouvrement.

11. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 10, caractérisée en ce que les contours
de la zone de marquage (4) et de la ou des pellicules
(6, 28) peuvent être réalisés différemment.

12. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 11, caractérisée en ce que la zone de
marquage (4) et la première pellicule protectrice (6)
ou les pellicules protectrices (6, 28) sont disposées
symétriquement par rapport à la ligne de pliage (38).

13. Étiquette (2) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisée en ce que le support (8),
sur la face (8a) sur laquelle est disposée la zone de
marquage (4), comporte une surface siliconée.

15 16 



EP 1 302 922 B1

10



EP 1 302 922 B1

11



EP 1 302 922 B1

12



EP 1 302 922 B1

13



EP 1 302 922 B1

14

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19749632 C1 [0002]
• DE 10035336 [0002]
• US 5279690 A [0003]

• GB 2232925 A [0004]
• EP 1065644 A2 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

